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Der aktuelle Privatisierungsauftrag

Privatisierungsauftrag der Österreichischen Bundes-
regierung gemäß § 7 Abs. 1 ÖIAG-Gesetz 2000

Entsprechend dem Beschluss des Ministerrats vom 1. April 2003 
wird dem Vorstand der Österreichischen Industrieholding Akti-
engesellschaft folgender Privatisierungsauftrag erteilt:

Die Privatisierungen sollen zu einer möglichst hohen Wertstei-
gerung der Unternehmen führen und einen möglichst hohen 
Erlös für den Eigentümer erbringen. Zusätzlich sind die öster-
reichischen Interessen wie folgt zu wahren:

■ Schaffung bzw. Erhaltung sicherer Arbeitsplätze in Öster-
reich.

■ Nach Möglichkeit Aufrechterhaltung der Entscheidungszen-
tralen der zu privatisierenden Unternehmen in Österreich.

■ Erhaltung und Ausbau der bestehenden Forschungs- und 
Entwick lungskapazitäten durch Schaffung österreichischer 
Kernaktionärsstrukturen durch Syndikate mit industriellen 
Partnern, Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Vorsor-
gekassen, Fonds etc.

■ Berücksichtigung des österreichischen Kapitalmarkts.

Für nachstehende Unternehmen oder Anteile an Unternehmen 
wird eine 100 %-ige Privatisierung angestrebt:

■ BÖHLER-UDDEHOLM AG
■ VA Technologie AG
■ voestalpine AG
■ ÖIAG-Bergbauholding AG

Für die Telekom Austria AG ist die Privatisierung bis zu 100 % 
anzustreben. Für die Österreichische Post AG wird ein strate-
gischer Partner gesucht und damit ein erster Privatisierungs-
schritt unter der Voraussetzung der fl ächendeckenden Erhaltung 
der Servicequalität und Verbesserung der Unternehmensstruk-
tur im Interesse der Steuerzahler und Konsumenten vorgenom-
men.

Für die Österreichische Postbus AG ist nach Abgabe von 100 % 
der Aktien an die ÖBB nach Durchführung des gesetzlich mög-
lichen kartellgerichtlichen Prüfungsverfahrens und Erfüllung 
allfälliger kartellgerichtlicher Aufl agen die Übertragung eines 
maßgeblichen Teils der Österreichischen Postbus AG an private 
Wettbewerber sicherzustellen.

Die Erstellung konkreter Privatisierungskonzepte der ÖIAG für 
jede einzelne Beteiligung hat in enger Abstimmung mit dem 
Bundesminis ter für Finanzen zu erfolgen.

Erteilt im Rahmen der a.o. Hauptversammlung
der ÖIAG am 9. Mai 2003.
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Konkretisierung des Privatisierungsauftrags
der Bundesregierung hinsichtlich der voestalpine AG 
an die Österreichische Industrieholding AG (ÖIAG) 
vom 1. April 2003

In der Sitzung des Ministerrats am 1. April 2003 wurde der 
Be richt des Bundesministers für Finanzen betreffend den Pri va ti-
sie rungs auftrag der Bundesregierung an die ÖIAG beschlossen.

Die gemäß dem Privatisierungsauftrag der Bundesregierung 
von der ÖIAG durchzuführenden Privatisierungen sollen zu 
einer möglichst hohen Wertsteigerung der Unternehmen füh-
ren und einen möglichst hohen Erlös für den Eigentümer erbrin-
gen. Zusätzlich sind die österreichischen Interessen wie folgt zu 
 wahren:

■ Schaffung bzw. Erhaltung sicherer Arbeitsplätze in Öster-
reich.

■ Nach Möglichkeit Aufrechterhaltung der Entscheidungszen-
tralen der zu privatisierenden Unternehmen in Österreich 
durch Schaffung österreichischer Kernaktionärsstrukturen 
durch Syndikate mit industriellen Partnern, Banken, Ver si che-
run gen, Pensionskassen, Vorsorgekassen, Fonds etc.

■ Erhaltung und Ausbau der bestehenden Forschungs- und Ent-
wick lungs kapazitäten.

■ Berücksichtigung des österreichischen Kapitalmarkts.

Der erteilte Privatisierungsauftrag sieht unter anderem vor, dass 
für die voestalpine AG eine 100 %-ige Privatisierung angestrebt 
wird.

In Konkretisierung des erteilten Privatisierungsauftrags soll 
nunmehr die ÖIAG beauftragt werden, die zwei Optionen der 
Privatisierung der voestalpine AG über die Börse und der Pri-
vatisierung der voestalpine AG im Wege von Finanzinvestoren 
zu prüfen.

Ziel ist,

1. dass das Unternehmen eine österreichische Kernaktionärs-
struktur behält,

2. die Wahrung der Einheit des Unternehmens,
3. Erhaltung und Ausbau der Forschungs- und Entwicklungska-

pazitäten,
4. die Aufrechterhaltung der Entscheidungszentrale in Öster-

reich.

Erteilt im Rahmen der a.o. Hauptversammlung
der ÖIAG am 4. Juli 2003.
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ÖIAG Geschäftsbericht 2003

Das ÖIAG-Gesetz 2000

Bundesgesetz vom 26. April 2000 über die Neuordnung der Rechts-
verhältnisse der Österreichischen Industrieholding Aktiengesell-
schaft und der Post und Telekombeteiligungsverwaltungsgesell-
schaft (ÖIAG-Gesetz 2000)

BGBl. I Nr. 24/2000
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003

Artikel I

Organisation/Satzung/Aufgaben der ÖIAG

Firma, Gegenstand, Grundkapital

§ 1

(1) Die Österreichische Industrieholding Aktiengesellschaft (ÖIAG) 

hat ihren Sitz in Wien.

(2) Wesentliche Aufgaben der Gesellschaft sind

 a)  die Abgabe von Anteilen (Privatisierungsmanagement),

 b)  das Halten, die Verwaltung und die Ausübung von Anteils-

rechten (Beteiligungsmanagement) an Unternehmen, an 

denen die ÖIAG beteiligt ist oder die ihr künftig durch Bun-

desgesetz oder Rechtsgeschäft übertragen werden (Beteili-

gungsgesellschaften), sowie

 c)  der Erwerb von Anteilsrechten gemäß § 9 Abs. 3 und 4.

Die genannten Aufgaben sind jedenfalls in die Satzung der 
Gesellschaft aufzunehmen.

Das Grundkapital beträgt EUR 363.365.000,– und ist geteilt in 
5.000 Stück Stückaktien.

Hauptversammlung

§ 2

Die Eigentümerrechte des Bundes in der Hauptversammlung 
werden durch den Bundesminister für Finanzen ausgeübt.

Aufsichtsrat

§ 3

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus fünfzehn Mitgliedern.

(2) Der Aufsichtsrat hat Geschäftsordnungen für den Vorstand und 

den Aufsichtsrat zu beschließen.

(3) Der Aufsichtsrat hat einen Bilanzausschuss und einen Privatisie-

rungsausschuss einzurichten. Über die Einrichtung von weiteren 

Ausschüssen entscheidet der Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit. 

Den Ausschüssen haben zumindest drei Mitglieder des Auf-

sichtsrates anzugehören; dies gilt nicht für Ausschüsse, welche 

die Beziehungen zwischen der Gesellschaft und den Mitgliedern 

des Vorstandes behandeln.

Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder

§ 4

(1) Zehn Mitglieder des Aufsichtsrates sollen für ihre Leistun-

gen allgemein anerkannte Unternehmer aus der Wirtschaft, 

Geschäftsführungsmitglieder von Gesellschaften des Handels-

rechts oder Persönlichkeiten mit langjähriger Erfahrung im Wirt-

schafts leben sein. Die Bestellung und Abberufung erfolgt im 

Wege der Beschlussfassung durch den Kreis dieser Auf sichts rats-

mitglieder.

(2) Die Bestellung durch den Aufsichtsrat bedarf einer Mehrheit die-

ser Aufsichtsratsmitglieder; im Fall der Stimmengleichheit ent-

scheidet die Stimme des Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinde-

rung jene des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates. 

Die vorzeitige Abberufung durch den Aufsichtsrat bedarf einer 

Mehrheit von zwei Dritteln dieser Mitglieder; ein Mitglied, das 

vorzeitig abberufen werden soll, ist bei dieser Beschlussfassung 

vom Stimmrecht ausgeschlossen. Eine Wiederbestellung von 

Aufsichtsratsmitgliedern im Sinne des § 4 Abs. 1 ist nicht mög-

lich; dies gilt nicht für Personen, die für ein vorzeitig ausge-

schiedenes Mitglied als Ersatz gewählt worden sind. § 87 Abs. 3 

AktG bleibt mit der Maßgabe unberührt, dass für den Widerruf 
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der Bestellung zum Aufsichtsratsmitglied ein wichtiger Grund 

vorliegen muss; die Satzung der ÖIAG kann dazu eine nähere 

Regelung treffen. Der Widerruf ist wirksam, solange nicht über 

seine Unwirksamkeit rechtskräftig entschieden ist.

(3) Die Bestellung jedes Aufsichtsratsmitgliedes im Sinne des 

§ 4 Abs. 1 erfolgt bis zum Ablauf jener Hauptversammlung, die 

über die Entlastung für das siebente volle Geschäftsjahr nach 

der Wahl beschließt, wobei das Jahr der Wahl nicht eingerechnet 

wird. Soweit kein vorzeitiges Ausscheiden stattfi ndet, scheiden 

jedes zweite Jahr jeweils zwei Aufsichtsratsmitglieder bzw. im 

sechsten und im achten Jahr jeweils drei Aufsichtsratsmitglie-

der aus. Im Falle des vorzeitigen Ausscheidens eines Mitglieds ist 

eine Ersatzwahl für die restliche Funktionsperiode unverzüglich 

vorzunehmen.

Interessenvertreter der Arbeitnehmer

§ 5

(1) Fünf Mitglieder des Aufsichtsrates werden von der Bundes arbeits-

kammer nominiert und von der Hauptversammlung bestellt. Die 

Nominierten müssen Mitglied des Betriebsrates oder der Per-

sonalvertretung in einem Unternehmen sein, an dem die ÖIAG 

direkt oder indirekt beteiligt ist.

(2) Die Wahl der gemäß § 5 Abs. 1 gewählten Mitglieder des Auf-

sichtsrates erfolgt bis zur Beendigung der Hauptversammlung, 

die über das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt; hie-

bei wird das Geschäftsjahr, in dem das Aufsichtsratsmitglied 

gewählt wird, nicht mitgerechnet. Die Wiederwahl ist zulässig.

(3) Werden Aufsichtsratsausschüsse gebildet, haben die gemäß § 5 

Abs. 1 gewählten Mitglieder das Recht, für je zwei sonstige Auf-

sichtsratsmitglieder ein von der Bundesarbeitskammer vorge-

schlagenes Aufsichtsratsmitglied namhaft zu machen; dies gilt 

nicht für Ausschüsse, die die Beziehungen zwischen der Gesell-

schaft und den Mitgliedern des Vorstandes behandeln. Wird kein 

Vertreter namhaft gemacht, wird hiedurch die Beschlussfähig-

keit des Ausschusses nicht berührt.

Bestellung des Aufsichtsrates nach Inkrafttreten

§ 6

Mit Ablauf jener Hauptversammlung, die nach Inkrafttreten dieses 

Gesetzes stattfi ndet, scheiden alle bisherigen Mitglieder des Auf-

sichtsrates aus ihrer Funktion. In dieser Hauptversammlung ist der 

gesamte Aufsichtsrat neu zu wählen. Die Aufsichtsratsmitglieder im 

Sinne des § 4 sind über Vorschlag der Bundes regierung zu wählen. 

Bei der Wahl ist ausdrücklich festzuhalten, welche Mitglieder auf 

die Gruppe nach § 4 entfallen und welche Mitglieder auf Vorschlag 

der Bundesarbeitskammer gemäß § 5 gewählt werden. Bei den Auf-

sichtsratsmitgliedern, die erstmals als Mitglieder nach § 4 gewählt 

werden, ist bei der Wahl die Reihenfolge ihres Ausscheidens fest-

zulegen.

Privatisierungsmanagement

§ 7

(1) In Erfüllung des jeweils für eine Legislaturperiode von der Bun-

desregierung beschlossenen Privatisierungsauftrages ist die 

ÖIAG mit der gänzlichen oder teilweisen Privatisierung jener 

Unternehmen betraut, deren Anteile ihr übertragen sind oder ihr 

künftig durch Bundesgesetz oder Rechtsgeschäft zur Privatisie-

rung übertragen werden.

(2) Die ÖIAG kann durch Bundesgesetz oder Rechtsgeschäft mit 

der Beratung und Durchführung der Privatisierung sonstiger 

im öffentlichen Eigentum stehender Unternehmen und Anteile 

betraut werden. Die ÖIAG kann in diesem Fall gemäß § 8 Abs. 1 

bis 3 vorgehen.

(3) Die ÖIAG entscheidet nach dem pfl ichtgemäßen Ermessen ihrer 

Organe, wann und in welchem Umfang Privatisierungen erfol-

gen. Dabei sind die Interessen der jeweiligen Beteiligungsgesell-

schaft, der ÖIAG sowie die Interessen des Bundes insbesondere 

im Hinblick auf die Bedienung der Schulden der ÖIAG angemes-

sen zu berücksichtigen.

(4) Die Privatisierungen sollen zu einer möglichst hohen Wertstei-

gerung der Unternehmen führen und dadurch auch langfristig 

sichere Arbeitsplätze in Österreich schaffen bzw. erhalten, mög-

lichst hohe Erlöse für den Eigentümer erbringen, die Entschei-

dungszentralen und die Forschungs- und Entwicklungskapa-

zitäten der zu privatisierenden Unternehmen wenn möglich in 

Österreich halten und den österreichischen Kapitalmarkt berück-

sichtigen.

Privatisierungsverfahren

§ 8

(1) Die ÖIAG hat darauf hinzuwirken, dass bei von ihr unmittelbar 

mehrheitlich gehaltenen Beteiligungen die zur Herstellung mög-

lichst günstiger Voraussetzungen für die Privatisierung erfor-

derlichen Maßnahmen gesetzt werden. Nur zur Erreichung dieser 

Ziele kann die ÖIAG Weisungen erteilen und Richtlinien erlas-

sen. Im Übrigen gilt § 11 Abs. 2.
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(2) Die zu privatisierenden Gesellschaften und Unternehmen sowie 

Gesellschaften, an denen diese unmittelbar oder mittelbar mehr-

heitlich beteiligt sind, haben die ÖIAG aktiv und umfassend bei 

der Vorbereitung und Durchführung einer Privatisierung, insbe-

sondere durch Erteilung von Informationen und Mitwirkung am 

Privatisierungskonzept zu unterstützen.

(3) Jeder Bewerber ist vertraglich dazu zu verpfl ichten, Informa-

tionen, welche die zu privatisierende Beteiligungsgesellschaft 

betreffen und die ihm während des Privatisierungsprozesses 

offen gelegt werden, vertraulich zu behandeln und ausschließ-

lich für die Teilnahme am Privatisierungsverfahren zu verwen-

den.

(4) Der Vorstand der ÖIAG hat dem Aufsichtsrat der ÖIAG für die 

Unternehmen, deren Privatisierung beabsichtigt ist, ein mehr-

jähriges Privatisierungsprogramm zur Genehmigung vorzule-

gen. Auf Basis dieses Privatisierungsprogrammes sind jährlich 

im Rahmen der Berichtspfl icht gemäß § 81 Aktiengesetz 1965 

Privatisierungskonzepte vorzulegen und vom Aufsichtsrat zu 

beschließen.

(5) Der Vorstand der ÖIAG hat der Hauptversammlung anlässlich der 

Vorlage des Jahresabschlusses über den Fortgang der Umsetzung 

des Privatisierungsprogrammes zu berichten. Der Bundesminis-

ter für Finanzen berichtet in der Folge der Bundesregierung.

Beteiligungsmanagement

§ 9

(1) Im Rahmen des Beteiligungsmanagements hat die ÖIAG unter 

Berücksichtigung der öffentlichen Interessen an der Sicherung 

Österreichs als Wirtschafts- und Forschungsstandort sowie an 

der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen auf eine Wert-

er hal tung und Wertsteigerung der Beteiligungsgesellschaften 

Bedacht zu nehmen.

(2) Im Rahmen des Beteiligungsmanagements hat die ÖIAG an ihren 

Beteiligungsgesellschaften jenen Einfl uss aufrechtzuerhalten, 

der es ihr ermöglicht, entweder

 a)  aufgrund des Haltens einer Beteiligung von 25 % und 1 Aktie 

am stimmberechtigten Grundkapital, oder

 b)  aufgrund von Rechten oder Verträgen mit Dritten

 Hauptversammlungsbeschlüsse, die nach dem Aktiengesetz 

mindestens einer Dreiviertelmehrheit bedürfen, mitzubestim-

men. Dabei ist auf das nach der Satzung höchstmögliche stimm-

berechtigte Grundkapital abzustellen, sodass Höchststimmrechte 

außer Ansatz bleiben.

(3) Die ÖIAG ist berechtigt, zur Aufrechterhaltung ihres Einfl usses 

und soweit dies zur Einhaltung bestehender Verträge erforder-

lich ist, an Kapitalerhöhungen teilzunehmen.

(4) Der Erwerb von Anteilen an Beteiligungsgesellschaften ist inso-

weit zulässig, als dies aufgrund bestehender Verträge, zur Sicher-

stellung eines Mindestanteils gemäß § 9 Abs. 2 lit. a) im Rahmen 

von Umstrukturierungen oder im Rahmen des Portfoliomanage-

ments geboten ist; der Erwerb von Anteilen an Beteiligungs-

gesellschaften, an denen die ÖIAG vor diesem Erwerb bereits 

mindestens 25 % und 1 Aktie hält, ist lediglich vorübergehend 

zulässig.

(5) Die ÖIAG ist weiters berechtigt, alle Maßnahmen zu ergreifen, 

die die Beteiligungsgesellschaften und deren Geschäftsbetrieb 

fördern. Zu diesem Zweck kann die ÖIAG geeignete Kooperati-

onspartner am Grundkapital der Beteiligungsgesellschaft durch 

Abgabe von Anteilen oder über Kapitalerhöhungen beteiligen.

Umstrukturierungen

§ 10

(1) Die ÖIAG ist zur Durchführung von Umstrukturierungen durch 

Maßnahmen der Umgründung jeder Form im Rahmen des beste-

henden Gesellschaftsrechtes berechtigt. Vermögensübertra-

gungen erfolgen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge; dies gilt 

insbesondere für Einbringungen gemäß Artikel III Umgrün-

dungssteuergesetz. Die Gesamtrechtsnachfolge erstreckt sich 

auch auf alle gesetzlich oder durch Verwaltungsakt eingeräum-

ten Bewilligungen.

(2) Umgründungsmaßnahmen gemäß § 10 Abs. 1 sind von den 

bun des gesetzlich geregelten Abgaben befreit; diese Befreiung 

erstreckt sich auch auf durch die Vermögensübertragungen ver-

wirk lichte Anteilsvereinigungen im Sinne des § 1 Abs. 3 Grund-

erwerbsteuergesetz.

(3) Nach Umgründungsmaßnahmen gemäß § 10 Abs. 1 sind die 

grundbücherlichen Rechte gemäß § 136 Grundbuchsgesetz unter 

Vorlage eines Firmenbuchauszuges richtig zu stellen. Umgrün-

dungsmaßnahmen gemäß § 10 Abs. 1 lösen die Rechtsfolgen des 

§ 12a Abs. 3 Mietrechtsgesetz nicht aus.

(4) Soweit es nach § 10 Abs. 1 zu Vermögensübertragungen kommt, 

gelten diese nicht als steuerbare Umsätze im Sinne des Umsatz-

steuergesetzes 1994.

(5) Schuldübernahmen sind von den Gebühren gemäß § 33 Gebüh-

rengesetz 1957 befreit.
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(6) Schriften und Amtshandlungen, die mit Vorgängen gemäß § 10 

Abs. 1 im Zusammenhang stehen, sind von Rechtsgeschäfts-

gebühren gemäß Gebührengesetz 1957 (und den Gebühren des 

Gerichtsgebührengesetzes – Anmerkung: Durch Euro-Gerichts-

Gebühren-Novelle, § 10 Abs. 1, BGBl. I Nr. 131/2001, materiell 

derogiert, siehe aber Auffangregelung in Art. 34 Budgetbegleit-

gesetz 2001 i.d.F. BGBl. I Nr. 144/2001) befreit.

(7) § 4 Umgründungssteuergesetz gilt mit der Maßgabe, dass Ver-

luste der übernehmenden und der übertragenden Gesellschaften 

jedenfalls abzugsfähig sind.

(8) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 6 gelten auch für alle Betei-

ligungsgesellschaften, die zu 100  % direkt oder indirekt im 

Eigentum der ÖIAG stehen.

Allgemeines

§ 11

(1) Auf die ÖIAG sind die Vorschriften des Aktiengesetzes anzuwen-

den, soweit sich aus diesem Gesetz nichts Anderes ergibt.

(2) Die Bildung eines Konzernverhältnisses zwischen der ÖIAG und 

ihren Beteiligungsgesellschaften ist ausgeschlossen.

(3) § 110 Arbeitsverfassungsgesetz in der jeweils geltenden Fassung 

ist auf die ÖIAG nicht anzuwenden.

(4) Die Bestimmungen über die Pfl icht zur Aufstellung eines Kon-

zernabschlusses (§§ 244 bis 267 Handelsgesetzbuch) sind auf 

die ÖIAG für Geschäftsjahre, die nach dem 31. 12. 1999 begin-

nen, nicht anzuwenden; insofern fi nden auch auf die Beteili-

gungsgesellschaften der ÖIAG in deren Verhältnissen zueinan-

der die Bestimmungen des § 228 Abs. 3 Handelsgesetzbuch keine 

Anwendung.

(5) Wird ein Vorstandsmitglied der ÖIAG in Aufsichtsräte von meh-

reren Aktiengesellschaften oder Gesellschaften mit beschränk-

ter Haftung, an denen die Gesellschaft direkt oder indirekt eine 

Beteiligung hält, gewählt, so werden diese Sitze nur als ein Sitz 

gerechnet; dies gilt sinngemäß für die Position des Vorsitzenden 

oder Stellvertreters. Diese Bestimmung darf aber nicht dazu füh-

ren, dass ein Vorstandsmitglied der ÖIAG mehr als 20 Aufsichts-

ratssitze inne hat.

(6) Vorgänge zwischen dem Bund und der ÖIAG sind von den bun-

desgesetzlich geregelten Abgaben befreit.

Artikel II

Verschmelzung ÖIAG/PTBG/PTA

§ 12

(1) Die Post und Telekombeteiligungsverwaltungsgesellschaft 

(PTBG) und die Post und Telekom Austria AG (PTA) (übertra-

gende Gesellschaften) werden unter Ausschluss der Abwicklung 

durch Übertragung ihres Vermögens im Weg der Gesamtrechts-

nachfolge auf die ÖIAG (übernehmende Gesellschaft) verschmol-

zen. Eine Gewährung von Aktien fi ndet nicht statt, da der Bund 

an den übertragenden Gesellschaften und an der übernehmenden 

Gesellschaft im gleichen Verhältnis direkt oder indirekt beteiligt 

ist. Verschmelzungsstichtag ist der 31. 12. 1999. Der Verschmel-

zung sind die Jahresabschlüsse der übertragenden und der über-

nehmenden Gesellschaften zum 31. 12. 1999 zugrunde zu legen. 

Der Verschmelzungsgewinn ist in eine gebundene Kapitalrück-

lage einzustellen.

(2) Auf die Verschmelzung gemäß § 12 Abs. 1 fi nden die Bestim-

mungen des Neunten Teils (§§ 219 bis 234) des Aktiengesetzes 

1965 keine Anwendung. Die Bestimmungen über die Pfl icht zur 

Aufstellung eines Konzernabschlusses (§§ 244 bis 267 Handels-

gesetzbuch) sind auf die PTA für das Geschäftsjahr, das zum 

31. 12. 1999 endet, nicht mehr anzuwenden.

(3) Die ÖIAG ist Gesamtrechtsnachfolgerin der PTBG und der PTA 

in allen mit den Anteilsrechten der PTBG an der PTA und den 

Anteilsrechten der PTA an der Telekom Austria AG und der Öster-

reichische Post AG rechtlich und wirtschaftlich zusammenhän-

genden Vermögensrechten, Vereinbarungen und Verbindlichkei-

ten. Die Kollektivvertragsfähigkeit der Post und Telekom Austria 

Aktiengesellschaft als Arbeitgeber gemäß § 19 Abs. 3 erster Satz 

Poststrukturgesetz geht auf die ÖIAG über. Soweit Unterneh-

men die Kollektivvertragsfähigkeit nach § 19 Abs. 3 zweiter Satz 

Poststrukturgesetz erlangt haben, bleiben diese weiter kollektiv-

vertragsfähig. Die Bestimmungen des II. Teiles des Post-Betriebs-

verfassungsgesetzes, BGBI. Nr. 326/1996, gelten für die Unter-

nehmen gemäß §  3 Z 3 des Post-Betriebsverfassungsgesetzes, an 

denen die ÖIAG direkt oder indirekt eine Beteiligung von mehr 

als 25 % hält.

(4) Die Verschmelzung ist nur bei der übernehmenden Gesellschaft 

durch den Vorstand unter Vorlage der Schlussbilanzen der über-

tragenden Gesellschaften unverzüglich nach Inkrafttreten die-

ses Bundesgesetzes zur Eintragung im Firmenbuch anzumel-

den. Das Firmenbuch hat die Verschmelzung bei allen beteiligten 

Gesellschaften gleichzeitig einzutragen und die Veröffentli-

chung zu veranlassen. Mit der Eintragung der Verschmelzung im 
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Firmenbuch geht das Vermögen der übertragenden Gesellschaf-

ten einschließlich der Schulden auf die übernehmende Gesell-

schaft über. Die übertragenden Gesellschaften erlöschen; einer 

besonderen Löschung der übertragenden Gesellschaften bedarf 

es nicht.

(5) Die Anteilsrechte an der Gebühreninkasso Service GmbH sind 

nach Eintragung der Verschmelzung gemäß § 12 Abs. 1 im Fir-

menbuch an die Österreichische Post AG zu übertragen.

Artikel III
Finanzierung/Privatisierungserlöse/Bundeshaftung

§ 13

(1) Das in der Bilanz der ÖIAG zum 31. 12. 1999 mit einem Betrag 

von ATS 5.682.000.000,–1 ausgewiesene nachrangige Gesell-

schafterdarlehen wird in Höhe von 20 % der Gewinne aus Pri-

vatisierungen von Beteiligungsgesellschaften der ÖIAG getilgt. 

Die Tilgungen sind drei Monate nach Zufl ießen des Privatisie-

rungserlöses fällig. Die Verzinsung des Gesellschafterdarlehens 

entspricht dem jeweiligen Monatsdurchschnittswert des Euro-

geldmarktsatzes für 3 Monate (Euribor) gemäß Tabelle 3.1.0 des 

Statistischen Monatsheftes der Oesterreichischen Nationalbank. 

Es kommt der Monatsdurchschnittswert jenes Monats, der dem 

Kalenderquartal, für das dieser Zinssatz gilt, unmittelbar vor-

angeht, als Zinssatz zur Anwendung. Die Verzinsung wird vier-

teljährlich jeweils zum 1. eines Kalenderquartals angepasst. Die 

Zinsenzahlungen erfolgen vierteljährlich jeweils zum Quar tals-

ende im Nachhinein.

(2) Im Zusammenhang mit Artikel II § 12 erhält der Bund weiters 

einen obligatorischen  Genussrechtsanspruch auf 80  % der 

Gewinne aus Privatisierungen von Beteiligungsgesellschaften 

der ÖIAG eingeräumt. Dieser Genussrechtsanspruch ist mit der 

Höhe der Refundierungsansprüche der ÖIAG gemäß § 14 Abs. 2 

begrenzt. Darüber hinaus gewährt das Genussrecht dem Bund 

keine Rechte. Nach Tilgung des nachrangigen Gesellschafterdar-

lehens gemäß § 13 Abs. 1 erhöht sich der Genussrechtsanspruch 

auf 100  % der Gewinne aus Privatisierungen von Beteiligungs-

gesellschaften.

(3) Die Gewinne aus Privatisierungen im Sinne von § 13 Abs. 1 und 

2 errechnen sich wie folgt: Vom jeweiligen Veräußerungserlös 

abzüglich dem jeweiligen Buchwert gemäß letztem Jahresab-

schluss sind alle mit der Vorbereitung und der Durchführung der 

Veräußerung verbundenen Aufwendungen, sowie die allfälligen 

Steuern, Abgaben und Vorausleistungen der ÖIAG abzuziehen.

§ 14

(1) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes 

bestehenden Haftungen des Bundes für Verbindlichkeiten der 

ÖIAG bleiben aufrecht.

(2) Der Bund ist verpfl ichtet, der ÖIAG die Ausgaben für Zinsen und 

Tilgungen von Anleihen, Darlehen und Krediten, die die ÖIAG 

mit Bundeshaftung aufgenommen hat, und für die eine Refun-

dierungsverpfl ichtung des Bundes besteht, so rechtzeitig zu 

ersetzen, dass die ÖIAG ihre diesbezüglichen Verpfl ichtungen 

termingerecht erfüllen kann. Dies gilt auch für Anleihen, Dar-

lehen und Kredite, welche die ÖIAG im Wege der Umschuldung 

oder zum Zweck der Umschuldung mit Haftung des Bundes auf-

genommen hat, sowie für Darlehen, welche die ÖIAG zum Zweck 

von Umschuldungen beim Bund, vertreten durch die Österreichi-

sche Bundesfi nanzierungsagentur, aufgenommen hat oder auf-

nehmen wird und für die gleichfalls noch eine Refundierungs-

verpfl ichtung des Bundes vorliegt. Die Verbindlichkeiten der 

ÖIAG, für die der Bundesminister für Finanzen zu Refundie-

rungen verpfl ichtet ist, und die entsprechenden Re fun die rungs-

beträge sind im Jahres abschluss der ÖIAG als Verbindlichkeit 

bzw. Ver mögens gegen stände gesondert auszuweisen.

(3) Umschuldungsmaßnahmen für Tilgungsausgaben sind über 

Veranlassung des Bundesministers für Finanzen von der ÖIAG 

durchzuführen.

(4) Die Refundierungsverpfl ichtung des Bundes gemäß § 14 Abs. 2 

erlischt in dem Ausmaß, in dem ihr nach Maßgabe des Zufl ießens 

von Privatisierungsgewinnen bei der ÖIAG entstandene Genuss-

rechtsansprüche gemäß § 13 Abs. 2 aufrechenbar gegenüberste-

hen (§ 1438 ABGB).

(5) Die Refundierungsverpfl ichtung des Bundes gemäß § 14 Abs. 2 

erlischt auch und insoweit, als nach vollständiger Tilgung jener 

Verbindlichkeiten, die durch die Verschmelzung gemäß Artikel II 

auf die ÖIAG übergehen, liquide Mittel der ÖIAG zur Verfügung 

stehen, die aus Privatisierungserlösen stammen und zur Tilgung 

von Verbindlichkeiten, für die der Bund zur Refundierung von 

Zinsen und Tilgungen verpfl ichtet ist, verwendet werden können. 

In diesem Fall sind in Höhe der erlöschenden Refundierungs-

ansprüche auch gebundene Kapitalrücklagen aufzulösen. Falls 

nach den genannten Maßnahmen weitere liquide Mittel, die aus 

Privatisierungserlösen stammen, der ÖIAG zur Verfügung ste-

1 Anmerkung: entspricht EUR 412.927.043,74
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hen, sind sie für die Tilgung des nachrangigen Gesellschafter-

darlehens gemäß § 13 Abs. 1 zu verwenden.

(6) Bei Aufstellung des Jahresabschlusses darf der Jahresüberschuss 

nicht in freie Gewinnrücklagen eingestellt werden. In den Vor-

schlag für die Gewinnverteilung hat der Vorstand eine Vor-

schaurechnung aufzunehmen, in welchem Ausmaß Privatisie-

rungserlöse für das laufende und das folgende Geschäftsjahr für 

Zinsenzahlungen gemäß Abs. 2 auf Grundlage einer vorsichti-

gen Finanzplanung benötigt werden. Der Bilanzgewinn unter-

liegt den allgemeinen aktienrechtlichen Bestimmungen über die 

Gewinnverteilung. Der Vorstand kann bei Aufstellung des Jah-

resabschlusses gebundene Kapitalrücklagen aufl ösen, wenn die 

Vermögens- und Finanzlage der ÖIAG durch die Gewinnver-

teilung nicht nachhaltig beeinträchtigt wird. Nach Tilgung des 

nachrangigen Gesellschafterdarlehens gemäß § 13 Abs. 1 und 

Tilgung der Refundierungsansprüche gemäß § 14 Abs. 2 sowie 

jener Verbindlichkeiten, die durch die Verschmelzung gemäß 

Art. II auf die ÖIAG übergehen, sind bei der Ermittlung des Bilanz-

gewinnes gebundene Kapitalrücklagen in der Höhe der Buch-

werte der veräußerten Beteiligungen aufzulösen. Die Bestim-

mungen dieses Absatzes sind erstmals auf den Jahres abschluss 

über das Geschäftsjahr 2002 anzuwenden.

§ 15

Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes beste-

hende Haftung des Bundes für Verbindlichkeiten der PTBG bleibt 

aufrecht. Für diese Verbindlichkeiten haftet der Bund als Bürge 

(§§ 1346, 1358 ABGB) unter Ausschluss der Haftung der Telekom 

Austria und Österreichische Post AG. Die ÖIAG hat die auf sie über-

gegangenen Schulden zu verwalten und zu tilgen.

§ 16

Die Refundierungsverpfl ichtung des Bundes für Zinsen verringert 

sich um die der ÖIAG vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes zuge-

fl ossenen, von der ÖIAG aber noch nicht bis zum Inkrafttreten die-

ses Bundesgesetzes zur Entlastung des Bundes von Refundierungs-

verpfl ichtungen verwendeten Geldmittel, die aus der Privatisierung 

der Austria Tabak Aktiengesellschaft und aus Dividendenausschüt-

tungen der Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs-Aktien-

gesellschaft und der Flughafen Wien Aktiengesellschaft sowie aus 

der bestmöglichen Zwischenveranlagung dieser Privatisierungs-

erlöse und Dividendeneinnahmen stammen. Von diesen Erlösen 

sind die der ÖIAG bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ent-

standenen Aufwendungen aus der Verwaltung der Anteilsrechte an 

diesen Gesellschaften sowie die mit der Vorbereitung und mit der 

Durchführung der Privatisierung der Austria Tabak Aktiengesell-

schaft verbundenen Aufwendungen sowie allfällige Steuern und 

sonstige Abgaben abzuziehen.

Artikel IV

Abgaben

§ 17

Auf die Vorgänge gemäß Artikel II und III sind die Bestimmungen 

gemäß Artikel I, § 10 Abs. 2 bis 7 anzuwenden. Sofern in diesem 

Bundesgesetz nichts Abweichendes bestimmt ist, gelten die Vor-

schriften des Umgründungssteuergesetzes.

Artikel V

Übergangsvorschriften

§ 18

(1) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes werden aufgehoben:

 1.  Das Bundesgesetz über die Österreichische Industrieholding 

Aktiengesellschaft und über eine Änderung des Arbeitsverfas-

sungs- sowie des ÖIAG-Anleihegesetzes (ÖIAG-Gesetz), BGBl. 

Nr. 204/1986, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 

298/1987, 421/1991, 973/1993, 426/1996, BGBl. I Nr. 97/1997 

und BGBl. I Nr. 79/1998.

 2.  Das Bundesgesetz betreffend Übernahme der Bundeshaftung 

für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der Österreichi-

sche Industrieverwaltungs Aktiengesellschaft (ÖIAG-Anleihe-

gesetz) BGBl. Nr. 295/1975, in der Fassung der Bundesgesetze 

BGBl. Nr. 83/1979, 298/1981, 602/1981, 633/1982, 589/1983, 

204/1986, 298/1987, 421/1991, 973/1993, 383/1996 und BGBl. 

I Nr. 79/1998

 3.  Das Bundesgesetz, mit dem fi nanzielle Beziehungen zwischen 

dem Bund und der Österreichische Industrieholding Aktienge-

sellschaft geregelt werden (ÖIAG Finanzierungsgesetz 1991), 

BGBl. Nr. 421/1991, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 

Nr. 973/1993, 426/1996, BGBl. I Nr. 97/1997 und 126/1998.

 4.  Das Bundesgesetz über die Übertragung von Kapitalbeteili-

gungen des Bundes an die ÖIAG und die Novelle zum ÖIAG-

Gesetz, BGBl. Nr. 426/1996.
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 5.  Das Bundesgesetz über die Übertragung des Dorotheums in 

das Eigentum der ÖIAG, BGBl. I Nr. 65/1998.

(2) Mit Eintragung der Verschmelzung1 gemäß Artikel II werden 

aufgehoben:

 Die §§ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11 a, 11 b, 12, 13, 13a, 14, § 15 Abs. 1 

und Abs. 2, 1. und 2. Satz, § 16 mit Ausnahme von Abs. 4 1. Satz 

und § 24 des Poststrukturgesetzes, BGBl. Nr. 201/1996, in der 

Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 742/1996 und 797/1996 

sowie BGBl. I Nr. 97/1997, 138/1997, 79/1998, 6/1999, 31/1999 

und 161/1999.

(3) Verweise auf das ÖIAG-Gesetz 1986 in der zuletzt geltenden Fas-

sung in den anderen Gesetzen beziehen sich auf das ÖIAG-Gesetz 

2000.

(4) Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze ver-

wiesen wird und nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, sind 

diese Bundesgesetze in ihrer jeweils geltenden Fassung anzu-

wenden.

Vollziehung

§ 19

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:

a) der Bundesminister für Justiz, soweit durch dieses Bundesgesetz 

Bestimmungen des Aktiengesetzes 1965, des Firmenbuchgeset-

zes und des Handelsgesetzbuches betroffen sind;

b) der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hinsichtlich des 

Artikel I §§ 5 und 11 Abs. 3;

c) hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundesminister für 

Finanzen.

1 Anmerkung: Die Eintragung erfolgte am 20.  5.  2000.
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Kontakt

Österreichische Industrieholding AG
Dresdner Straße 87
A-1201 Wien
Telefon +43/1/711 14–0
Telefax +43/1/711 14–245
E-Mail oiag@oiag.at
www.oiag.at

Kommunikation
Mag. Anita Bauer
Telefon +43/1/711 14–240
Telefax +43/1/711 14–604
E-Mail anita.bauer@oiag.at

Impressum

Herausgeber:
ÖIAG Österreichische Industrieholding AG, Dresdner Straße 87, A-1201 Wien
Für den Inhalt verantwortlich:
Dr. Martin Piribauer

Gestaltungs- und Textkonzept:
Planetcom Werbeagentur GmbH
be.public Werbung Finanzkommunikation GmbH

Fotos:
Helene Waldner

Wir haben diesen Geschäftsbericht mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt und die Daten überprüft.
Rundungs-, Satz- oder Druckfehler können dennoch nicht ausgeschlossen werden.






